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1) Die Ueberschrift ist ausradiert; es ist derselbe Brief, der erweitert 
f. 91 folgt. Ueber die folgenden Briefe s. oben S. 667. 2) In dieser
Zeit Legat in Frankreich; vgl. N. Arch. XVII, 339. 3) Durch diese
Stellung in der Sammlung wird mein Ansatz a. a. O. S. 339 bestätigt­
4) Hierdurch wird meine Annahme S. 343 widerlegt, nach der Opusc. II. 
vor diesem Briefe abgefasst worden sei. Jetzt ergiebt sich auch erst klar 
das Verhältnis beider Schriften. Opusc. II, ist zum grossen Theil aus 
Epist. III, 11 geschöpft; Zusätze, welche die entlehnten Stellen unterbrechen, 
sind im Cod. Vat. von 2. u. 3. Hand am Rande eingetragen; auf der 
andern Seite ist der Schluss von Opusc. II (‘Nam illi duo’ — ‘meretur’) 
erst wieder v. 2. Hd. am Rande v. Epist. III, 11 suppliert. In den Hss., 
die diese Zusätze bereits im Text haben, ist dieser Zusammenhang natür­
lich ganz unkenntlich geworden. 5) Vgl. N. Arch. XVII, 331. 


